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§ÄTZUNG
des l{aus- und Grund"eigentümerverelne von Satrrrp und l}mge"bung e.V.

I§ame unÖ Sltz dee Yereins.
§t

Ier Haus- und trundeigenttimerverein von §atrup r.:.nd Umgebung

e."fl., 1m folgenden,nyerelnr genannt, hat seinen §itz in Sa-
trup. §r ist 1a das Yereinereglster eingetragen und &Iitglied
d.es Yerbandes §ehleswig-Holeteiniseher llaus- und Grundeigen-
tümervereine e.Y.

Aufgaben des Yereln§.
§z

1..Der Yereln hat .die Aufgabe, dJ-e gemelnsehaftlicben örtlichea
Selange des Eaus- und Grundeigentuns wahrzunehmen. Ihm ob-
liegt es namen.tlich, seine IHitglieder zu belehren, zu be-
raten und zu betreuen solrie allgemein das Yerständnls für
die vYohnungspolitik und die Aufgaben des Zentralverbandes
der Haus- und, trwrdeigentümer au fördern.

2.Zur llrfrillnng selner Äufgaben ist der Yerein lnsbeeondere
b efugt I

a) den örtlichen Zusammensehluß al1er Haus- und Gruaüeigea-
tümer au fördern,

l) niarichtungen für die Betreuung und BeLehrung der !{aus-
und ärundeigentümer zu. anterhalten.

üesehäftsjahr.
§:

Xas üeschäftsJahr ist das Kalenderjahr. Unmittelbar nach
Beendigung des teschäftsjahreo hat eine Snifung der lTirt-
schafts- und. Kassenführurig zu erfolgen.

Iiiitgliedechaf t.
$+

1.Ürdentliche itlitglieder des Vereins können natürliche und
juristische ?ersonen werden, welchea dae Eigentum oder ein
oonstigee dingliches ftecht an einem bebauten oder unbebau.-
ten §rundstück susteht und {eren Wohnsita bzw. titz der



Yerwal*ung oder derea trundstück innerhalb des Yereins-
bereiches gelegen iet. Ias glelche gilt ftir §hegatten so-
wie für Verwalter. Bei temelnschaften voa Eigentümern und

sonstigen dingllch tsereehtigten können alle .l3etel1igten d.ie

I€itgLiedschaf t erwerb en.
2.lillitgIleder, d.1e slch um die Ziele der 0rganisatioa Yordien-

ste erworbea haben, können auf Yorschlag der Mitglieder-
irer§&Errslr:ng zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehren-
mitglieder sind von der Bezahlung des ltÄitglledebeltrages
b efreit.

5.über die Aufnahme von i?litgliedern und dle Erneffrung voa.

§hrenmitgliedern entscheidet der Yorstand..

4.äie Mltgliedschaft endigtt
a) durch Äustrltt.

J)er Austrltt 1st nur zult §ch1uß eines Kalenderjahres
zr:.Iässlg. Er ist dem Vorsitzenden spätesteas sechs Mo-

nate vor §ch1uß d"es Kalenderjahres schriftlleh anzu-
zei-gen.

b) bel H a u s- bzw. Grundstücksverkauf.

In diesem ii'all ist der Beitrag für das Yerkaufsob-
jekt nrrr fär das laufende Ial-enderjahr za bezahlen. Die
Beitragsverpfllchtr;ng erl1§cht sofort, wenn der Käufer
die l\[itg]ied.schaft erwirbt.

e)

d)

durch
dnrch

1o d.

Ausschluß.

Der Äusschluß erfolgt durch den Yereinsvorsltzenöen
nach Änhörung des Yorstandes bei NichterfüIlung der
dem }tlitglied nach dieser Satzung obliegenden Pflichten
oder aus sonsti-gen wlchtigen Gründen. l)er Äuesehluß ist
schrlf t1i ch mitzuteilen.
}er Äusg'eschloesene kann binnen vler Yfochen beim z1t-

ständigen Yerbandsvorsitzeaden .,3eschwerd.e einlegen.
Iieser entscheidet eadgü1tig.

Bechte der ft{itglieder.
§:

Iie irllitglieder d.es Yereine sind berechtigt:
a) die Einrichtungen d.es Yerelns zu benutzert,
b) an den Yersammlungen und. Kund.gebungen des Yereins

teilsunehmen und in diesen ihre §timrae abzugebenn



a e) den Rat und d.ie ünterstützung des Verelns 1n Änspruch

zu nehme}l.

Sflichten der ffiitglied.er.
§_.5

Die hlitglied.er des Yereins slnd verpfllchtetl
a) dle gemeiasehaftllchen Belange des deutschen llaus-

trundeigentuus wahrzunehmen unÖ zu fördern.

b) den Yereln bei d.er )urchführung selner Äufgaben in
der '§eise zu rurterstritzen.

unct

je-

Äl1e deutschen Haus- unü Gruadeigentämer haben die
Pflieht, Änstand und Sitte des ehrbaren Eaus- und Grund.-

eigenüums zu wahren (Staadesehre).

Belträge.
§r

Zur Darchftihrung seiner Aufgaben erhebt der Yereln voa

den Mitgliedern Beiträge. Der Yereinsvorstaad stellt eine
Beitragsordnung auf.

Organe.

§e

Orgaae des Yereine slndl
-t . Der Yorstand,
2. die hlitgliederversau.mlung.

Ier Yerelngvorstand.
§g

1. Der Yorstand. besteht aus dem Vorsltzenden, seiaem §tell-
vertre t er, d em Kas s i e rer, u 

"fu§f 
n$Jf*f,#äff" 

#f"_r* _ * \3"t, 
" 
t **äeisituern. Ier Yorsitzende +ertr*tt den Verein gerieht-

lich und. außergerichtlich. Se*p-St'eltvertüo+€x''vert§**t
* . Jed.er ist alleinvertretungs-

berechtigt,
2. Ier Yorstand wird von der Mitgllederversaumlung gewähIt,

Yorsitzend.er und eeln §tellvertreter in elnem besond.eren
ffahlgang.

tzunEsbi^nd er
ereinsreelster Nr.00
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Iie Ämtszeit aller Yorstandsmltglieder beträgt vier
Jahre.

Ela Vorsitzender hat zurückzutreten, wenn er das Ver-
trauen der }fitglied.er nicht mehr besitzt"
ler Yerbandsvorsltzende oder seln Beauftragter hat das

Iteeht, an dea Sitzungen des Yorstanüos tei-12::nehmen.

äer Torstand beschließt nit elnfaeher §timmeamehrheit,
bei §timnengleiehheit entscheid.et üer Yorsitzend.e.

Äater und Fachauseehüsse.

§ to

Ien Vorstand.emitgliedern köanen vom Yorsi-tzenden be-
etlmmte Äufgaben übertragea werden.

Ier Yorsitzende kann ftir bestimmte §achgeblete d.es Eaus-
und Grund,eigentums Fachaü.esehüsse einsetzen. Die Faeh-
ausschüsse üben beratende 1ätigkeit äu§. Ihre Mit-
glieder werden vom Yorstand bestellt und zu den Si-tzungen
einberu§en. Ier Verbandevorsitzende oder sein Beauf-
tragter hat das Reeht, &fr den Sitzungen teilzunehmen.

Ii e Mitgli ederversaumlung.
§ tt

1. !1e fuiitgliederversarum}:ng dient der ünterrj-chtu:r.g und
Aussprache über d.le Belange des Haus- unö Grundelgen-
tums und über die Tätigkelt des Yereins in der Yerfol-
gung der ihm gestellten Aufgaben. Es hat jährlich ei-ae
Eauptversam$lung (&f:.tgf ied erversammlu$g ) stattzr:.f ind.en;
dieser obliegen nameatLich folgeade Aufgaben:

a) den Vorsitzenclen, selnen Stellvertreter ir.nd 0ie Vor-
standsmltglled.er za wählen.

b) die Entgegennahme der vom Vorstard vorzulegenden Jah-
resabrechnung einschließlleh des Prüfung*berici:,tes unÖ

eines Iätigkeitsberlchtes sowle die Erteilung der Ent-
lastung für d"en Vorstand.,

die Bestellung von zwel Kassenprüfern,

der Yorschlag von Ehrenmltglledern,

Beschlußfassung über §ataungsänderungen.

c)

d)

e)



2. Außer der Hauptversaamlung finden irlitgliederver-
saumlr.rngen nach Bedarf statt, ferner, v?enri 20 ffi.it-
glleder eie schriftlieh unter Angabe elnes ürunÖes
beantragerx.

Ier \rerlauf und die Besehlüsse der Hauptversammluag
slnd durch eine lTiederschrlft zu beurkunden, d.ie vom

Vorsitzend.en und. vom Schriftführer zu unterzelehnen ist,
In d.er t\{itgliederversammlung können sich die I'{itglie-
der durch Ebegatten, volIjährige Abkömmlinge oder durch
den Verwal-ter ihres Haus* und Grundoigentums vertreten
lassen. öin Yerrryalter, der nehrere blitglieder vertri-tt,
hat in der lllitgliederversammlung nur elne $t1s.meo

Ile Mitgliederversammlung wird. YoB Torsi-tzenden einbe-
rufen und von ihm geleitet.
lie Mitgliedernersammli"rng beschließt mlt elnfacher Stlm-
menmehrhelt. Jedes &iitglied hat eine §timme. Be1 Stimmen-
gleichheit entscheldet d.er Yorsltzende. Bej- Satzungsände-
rungen bed.arf es der Zustimmung von 1/4 Aer anwesenden
lviitglleder. §timmberechtigt ist nur, wer die fäIligen Bei-
träge bezahlt hat.

Öf f entll che Haus- und G rrrnd e i g entüaer-Kundg ebuag e$.

§ tz

Zur Unterrlehtung der Haus- und. Grundeigenttimer sowie der
Öffentlichkelt kann der Verein öffentliche Kundgebungen ver-
anstalten. Dle Kundgebuagen sind, d.em zuetändigen Yerband
mindestens zwei 'ffochen vorher unter Ängabe d.er Tagesord-
nung und. der Red.ner zu melden.

Yerkündungsorgani
§ t:

Yeröffentlichungen des Yereins erfolgen imtrFleneburger Tage-
blatttr .

A.uflösung des Vereins.
§ t+

1. ler Verein kann dureh Besehl-uß der fflltglied$rversammlung
aufgelöst werden. äer Ärrflösungsbesehluß kanr"r nu.r gefaßt
werden, weää wenlgstens drei 8ünftel d.er l{itglieder an-
weeend sind,. Xer Beschluß bedarf der Eustlmmung von 3/+

4.

5.
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3
der arlweeeaden &11tglieder. Yor Beschlußfaesr:ng ist der

Yerbaad §ehleswig-Holsteialscher Ilaue- und. üru11d.eigea-

tümervereine €,Y. gutachtlieh zu hören. ))as §utachten ist
der Mitgliederver§a"rnmlulrg vorzulegen'

Bei B.escb.lußr:-nfähigkel* kann der Yoretand elne neue Yer-

samulung mit'der glelchen Tageeordnung ei-nberufen, die

ohne Rücksicht auf dle ?'a}.l- der ersehloneaell lüitglie&er
h,gschlgQfähig ist. Die Einberufurg der zweitea Yersammlung

kaaa gleiehzeitig nlt der erstea erfolgen'.

In Falle cier Auflösung erfolgt d.ie Liquidatioa dee Yereins*
vermögens dareh die beideu Yor$itzendea, sofern aieht die
Äuf 1 ö sung svers amalung and er e Iri qui d ato r ea wähl t .

§ tl

Zustäi^adig für alle Rechtsstrei.tlgkeitea zwischeu dem Yereln

and selaea &11tgliedern, insbesondere betr. Beitragozatrh:ng, 1st
d.ae für den Yerein zustänäige -Amtsgerleht.

§ a t r u p, dea 5. &{ai 1963
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§B wtrd b{eraoit baeche{nlgtr- &aS' dar YGral-n *§*as--tl*r{ SrBrä**
c1ga.n{iiqerrrrcln. vo4 §qtrup uad .{Iegebaprgl in §atmrp hs:rt,e untcr
der §'usmar 514 uaa äem Hinwele auf die vorstshead,o Sateung l.u
hlt sigen Yereineragiet'er--ej.ngc*ragca :wsrdüil {-gt.
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